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TEILREVISION ORTSPLANUNG

Die Basis ist gelegt – der Inhalt entsteht

Das Räumliche Entwicklungskonzept ist 
abgeschlossen. In der Teilrevision der 
Ortsplanung geht es nun an die inhalt-
liche Erarbeitung der Nutzungsplanung.

Mit einer Enthaltung und einer Gegen-
stimme hat der Einwohnerrat im Februar 
das REK 2040 zustimmend zur Kenntnis 
genommen. Damit ist ein wichtiger Meilen-
stein der Ortsplanungsteilrevision erreicht.
Das Räumliche Entwicklungskonzept (REK) 
ist unter Einbezug der Bevölkerung erarbei-
tet worden. Als strategisches Planungs-
instrument zeigt das REK die angestrebte 
räumliche Entwicklung der Gemeinde Horw 
bis 2040 auf. Es ist verbindliche Grundlage 
für die nun folgende Teilrevision der Nut-
zungsplanung. 

Im Vordergrund stehen die qualitätsorien-
tierte Siedlungsentwicklung nach innen in 
ausgewählten Schlüsselgebieten, die För-
derung preisgünstiger Wohnungen sowie 
die Sicherung und Aufwertung von Frei- 
und Erholungsräumen.

Bestätigung und Präzisierung
Der Gemeinderat hat das REK am 22. Okto-
ber 2020 beschlossen. Aufgrund der Mit-
wirkungseingaben sowie der Ergebnisse 
des Studienauftrags Seefeld ergänzte der 
Gemeinderat das REK mit der dereinstigen 
Überführung des Areals der Sand + Kies AG 
in einen mehrheitlich öffentlichen Freiraum. 
Anschliessend setzte sich eine vorbera-
tende Kommission des Einwohnerrates 
vertieft mit dem REK 2040 auseinander. 
Insgesamt hat der Einwohnerrat rund 30 
Anträge behandelt, die vor allem präzisie-
renden oder ergänzenden Charakter 
haben. Besonders die Sicherung und Auf-
wertung von Freiräumen und die Reduktion 
von Oberfl ächenversiegelungen wurden 
bekräftigt. Auch soll das Areal der Tschüm-
perlin AG in einen öffentlichen Freiraum 
überführt werden. Diskutiert wurden zu-
dem die bauliche Entwicklung an Hang-
lagen und die Rahmenbedingungen für das 
Gewerbe. Entlang der Allmendstrasse und 
in Schiltmatt-Neumatt soll das Innen-
entwicklungspotenzial überprüft werden.

Pläne und Reglemente entstehen
Nach der Beratung im Einwohnerrat haben 
sich die Ortsplanungskommission und die 
Planerinnen und Planer an die inhaltliche 
Erarbeitung gesetzt. Die für Grundeigen-
tümer verbindlichen Instrumente der Nut-
zungsplanung, die Zonenpläne und das 
Bau- und Zonenreglement werden ange-
passt. Dazu gehören insbesondere die 
Harmonisierung der Baubegriffe gemäss 
der interkantonalen Vereinbarung (IVHB), 
die Ausscheidung von Gewässerräumen 
und Verkehrszonen sowie Vorgaben zur 
Innenentwicklung. Gleichzeit können nun 
die im REK erarbeiteten Entwicklungs-
absichten umgesetzt werden. 

•  www.ortsplanung-horw.ch
Die Grundlage für die räumliche Entwicklung der Gemeinde Horw wurde geschaffen.
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Ortsplanungsteilrevision – 
so geht’s weiter

Frühjahr bis Sommer 2021
· Erarbeitung Nutzungsplanung: 

Entwurf Zonenpläne sowie Bau- und 
Zonenreglement

Herbst 2021
· Öffentliche Mitwirkungsaufl age und 

kantonale Vorprüfung Teilrevision 
Nutzungsplanung

Sommer 2022
· Öffentliche Aufl age

Frühling 2023
· Urnenabstimmung


